
Strafen 31

Annahme mildernder Umstände an Stelle von Zucht
hausstrafe ausgesprochen wird.

(2) Die Dauer dieses Verlustes beträgt bei zeitiger 
Zuchthausstrafe mindestens zwei und höchstens zehn 
Jahre, bei Gefängnisstrafe mindestens ein Jahr und höch
stens fünf Jahre.

Folgen der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. 
§ 33

Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte be
wirkt den dauernden Verlust der aus öffentlichen Wahlen 
für den Verurteilten hervorgegangenen Rechte, in
gleichen den dauernden Verlust der öffentlichen Ämter, 
Würden, Titel, Orden und Ehrenzeichen.

Weitere Folgen
der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte.

§ 34.
Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte be

wirkt ferner die Unfähigkeit, während der im Urteil be- 
stimmten Zeit

1. die Landeskokarde zu tragen;
2. in das Reichsheer oder in die Reichsmarine einzutreten;
3. öffentliche Ämter, Würden, Titel, Orden und Ehren

zeichen zu erlangen;
4. in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu 

wählen oder gewählt zu werden oder andere poli
tische Rechte auszuüben;

5. Zeuge hei Aufnahmen von Urkunden zu sein;
6. Vormund, Gegenvormund, Pfleger, Beistand der 

Mutter, Mitglied eines Familienrats oder Kurator zu 
sein, es sei denn, daß es sich um Verwandte ab
steigender Linie handele und die obervormund
schaftliche Behörde oder der Familienrat die Geneh
migung erteile.
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